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Wenn die Abstandsflächen und Mindestabstände eingehalten werden, sind folgende Bauvorhaben anzeigepflichtig:

a) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Nebengebäuden zu Wohngebäuden, wenn das Nebengebäude eine

überbaute Fläche von höchstens 25 m² und eine Höhe von höchstens 3,5 m über dem Gelände hat und in einer

Baufläche liegt;

b) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Wartehäuschen bei Haltestellen des öffentlichen Personenverkehrs;

c) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Telefonzellen und ähnlich kleinen Gebäuden;

d) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Gebäuden sowie die wesentliche Änderung der Verwendung von

Gebäuden, soweit es die Verwendung für den Betrieb eines Gastgartens betri t und dieser keiner Genehmigung

nach der Gewerbeordnung 1994 bedarf;

e) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Bauwerken, die keine Gebäude sind, sofern sie nicht nach § 18 Abs.

1 lit. c bewilligungspflichtig sind;

f) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Einfriedungen an ö entlichen Verkehrs ächen, ausgenommen

ortsübliche Einfriedungen für land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, sowie von sonstigen

Einfriedungen, wenn sie das Nachbargrundstück um mehr als 1,80 m überragen;

g) die Errichtung oder wesentliche Änderung von ortsfesten Behältern für üssige Brenn- oder Treibsto e mit einem

Inhalt von mehr als 300 l;

h) die Aufstellung von Zelten und sonstigen gebäudeähnlichen Einrichtungen mit mehr als 100 m² Grund äche sowie

die Aufstellung von kleineren Zelten und sonstigen gebäudeähnlichen Einrichtungen für die Dauer von mehr als

sechs Monaten auf demselben Grundstück;

i) die Aufstellung von Wohnwagen und ähnlichen Unterkünften für die Dauer von mehr als einem Monat auf

demselben Grundstück oder auf einer Baustelle für die Dauer von mehr als zwei Jahren;

j) die Aufstellung von beweglichen Verkaufsständen und ähnlichen Einrichtungen;

k) der Abbruch von Gebäuden oder Gebäudeteilen;

l) der Abbruch von anderen Bauwerken oder Bauwerksteilen, wenn durch den Abbruch die Sicherheit oder

Gesundheit von Menschen oder die Verkehrssicherheit gefährdet oder das Orts- und Landschaftsbild

beeinträchtigt werden können.

*) Fassung LGBl.Nr. 29/2011

In Kraft seit 15.06.2011 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/baug/paragraf/18
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=29/2011&Bundesland=Vorarlberg&BundeslandDefault=Vorarlberg&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 19 BauG
	BauG - Baugesetz


